Antrag auf staatliche Anerkennung 

einer Einrichtung der Weiterbildung oder einer Landesorganisation

gemäß §§ 5 - 7 des Saarländischen Weiterbildungsförderungsgesetzes (SWFG) vom 10. Februar 2010 (Amtsbl. Teil I S. 28, 31) in Verbindung mit der Verordnung über die staatliche Anerkennung von Einrichtungen der allgemeinen oder beruflichen Weiterbildung (EinrichtungsVO) vom 17. Juli 1990, geändert durch die Verordnung vom 24. Januar 2006 (Amtsbl. S. 174)

	Antrag auf staatliche Anerkennung als (bitte ankreuzen)    

 FORMCHECKBOX 
   Einrichtung der allgemeinen Weiterbildung  

 FORMCHECKBOX 
   Einrichtung der beruflichen Weiterbildung  

 FORMCHECKBOX 
   Einrichtung der beruflichen Weiterbildung eines Betriebes oder Unternehmens

 FORMCHECKBOX 
   Landesorganisation
 der allgemeinen Weiterbildung
 FORMCHECKBOX 
   Landesorganisation1 der beruflichen Weiterbildung  


	Antragsteller    

	Name, Anschrift des Trägers
	

	Leitung bzw. Vertretungsberechtigte Ansprechperson/en
	

	Telefon / Fax, Email, Homepage
	

	Rechtsform des Trägers 

	

	Einrichtung 


	Name und Anschrift der zuständigen Landesorganisation 
	

	Name und Anschrift der Einrichtung
	

	Telefon / Fax, Email, Homepage
	

	Leitung bzw. Vertretungsberechtigte Ansprechperson/en
	

	Nebenstelle/n der Einrichtung 

	

	Ergänzende Angaben

	Ist der Antragsteller / die Einrichtung / die Landesorganisation nach den Vorschriften eines Bundeslandes oder der EU oder eines Mitgliedstaates der EU als Träger oder Einrichtung oder Landesorganisation der Weiterbildung bereits anerkannt?      

 FORMCHECKBOX 
  ja  (bitte Kopie beifügen)                 FORMCHECKBOX 
  nein


	 Beizufügende Anlagen
  (§§ 3, 6 Absatz 1, 2 SWFG i.V.m. der EinrichtungsVO)
	beigefügt  FORMCHECKBOX 

	wird  nachgereicht    

	1.
	Nachweis, dass die Einrichtung die Maßnahmen der Weiterbildung in eigener Verantwortung durchführt (§ 3 Absatz 1 SWFG).
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	2.
	Nachweis der eigenständigen Rechnungsführung für Einrichtungen, deren Träger nicht nur in der Weiterbildung tätig sind (§ 6 Absatz 1 Nr. 2 Satz 1 SWFG).
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	3.
	Nachweis 
 über die Gewähr der wirtschaftlichen Zuverlässigkeit der Einrichtung (§ 6 Absatz 2 Nr. 3 SWFG). Bitte beifügen: Wirtschaftsplan/Haushaltsplan der Einrichtung, Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der beiden letzten Geschäftsjahre vor Antragstellung.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	4.
	Nachweis einer bisher mindestens zweijährigen Tätigkeit der Einrichtung sowie Nachweis eines in dieser Zeit erbrachten Leistungsangebots, das nach Inhalt und Umfang die Anerkennung rechtfertigt (§ 6 Absatz 1 Nr. 4 SWFG).
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	5.
	Nachweis darüber, dass die Einrichtung langfristig und pädagogisch planmäßig arbeitet und nach Art und Umfang der Tätigkeit die Gewähr von Dauer bietet (§ 6 Absatz 1 Nr. 5 SWFG).
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	6.
	Nachweis darüber, dass die Einrichtung die Rechte und Pflichten der Teilnehmer und Teilnehmerinnen in angemessenen Teilnahmebedingungen regelt 
 und diese zur Grundlage von vertraglichen Vereinbarungen macht (§ 6 Absatz 1 Nr. 6 SWFG). 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	7.
	Nachweis, dass die Einrichtung von einer in der Weiterbildung hauptberuflich tätigen Person geleitet wird sowie Nachweis der Geeignetheit (Vorbildung und Werdegang) des Leiters/ der Leiterin der Einrichtung (§ 6 Absatz 1 Nr. 7 SWFG).
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	8.
	Nachweis darüber, dass die Einrichtung zur Durchführung ihrer Maßnahmen über eine Ausstattung verfügt, die dem jeweiligen Stand der Technik entspricht (§ 6 Absatz 2 Nr. 2 SWFG).
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	9.
	Nachweis der Einführung eines prozessorientierten Qualitätsmanagement-Systems (Kopie) bei der Einrichtung gemäß der Normenreihe EN ISO 9000 ff. oder vergleichbarer Standards, die belegen, dass die Qualität des Antragstellers im Sektor Weiterbildung dokumentiert und für die Zukunft gesichert ist sowie ständig verbessert wird (§ 6 Absatz 1 Nr. 10 SWFG). 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	10.
	Muster über Bescheinigungen, in der Dauer, Lehrgangsinhalt und ordnungsgemäße Teilnahme ausgestellt sind (§ 6 Absatz 2 Nr. 1 Satz 2 SWFG).
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	11.
	Stellungnahme der für die Einrichtung zuständigen Landesorganisation 
.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



	Weitere beizufügende Anlagen  (gemäß EinrichtungsVO) 
	beigefügt  FORMCHECKBOX 

	wird  nachgereicht    

	12
	Allgemeine Geschäftsbedingungen oder sonstige Unterlagen, aus denen ersichtlich ist, wie die Teilnahme an Bildungsmaßnahmen geregelt ist .
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	13
	Aufstellung über die in den beiden letzten Jahren vor Antragstellung durchgeführten Maßnahmen der Weiterbildung. Diese Aufstellung muss beinhalten:
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	a)
	Bezeichnung und Inhalt der Maßnahmen. Die Maßnahmen müssen unter der Verantwortung einer Kursleitung durchgeführt werden.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	b)
	Anzahl der Unterrichtsstunden (über einen Zeitraum von 2 Jahren mindestens 2.400 Unterrichtsstunden jährlich in eigener Planung und Organisation oder in Kooperation mit anderen anerkannten Einrichtungen oder gesetzlich zur Durchführung beruflicher Weiterbildung verpflichtet und dabei bisher landesseitig gefördert und insoweit auch geprüft).
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	c)
	Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den einzelnen Maßnahmen.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	d)
	Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den einzelnen Maßnahmen, die diese Maßnahmen erfolgreich abgeschlossen haben.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	14
	Aufstellung, welche Maßnahmen der Weiterbildung zum Zeitpunkt der Antragstellung durchgeführt bzw. angeboten werden.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	15
	Lehrpersonalnachweis (haupt-/nebenberuflich) mit Angaben zur beruflichen Qualifikation (fachlich und pädagogisch). Die Anzahl der Lehrkräfte muss in einem angemessenen Verhältnis zur Teilnahme stehen.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	16
	Aufstellung über die in den beiden letzten Jahren vor Antragstellung durchgeführten beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	17
	Angaben über die Ausstattung zur Durchführung der Bildungsmaßnahmen einschließlich darüber, ob und in welcher Form eine Kinderbetreuungsmöglichkeit besteht.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	18
	Nachweis über die Zugänglichkeit vorhandener erforderlicher Lehrmittel und Arbeitsunterlagen.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	19
	Bitte weiterhin beifügen: 

Satzung, Lehrmittel- und Ausstattungskatalog, Lehrgangsprogramme der letzten beiden Jahre, zwei Exemplare der gedruckten Veranstaltungsprogramme.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	20
	Sonstiges:
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



	Beizufügende verbindliche Erklärungen des Antragstellers 

(§ 6 Absatz 1 SWFG i.V.m. der EinrichtungsVO)
	beigefügt  FORMCHECKBOX 

	wird  nachgereicht    

	21.
	Der Träger muss seine Einrichtungen im Einklang mit bestehenden Gesetzen und Tarifverträgen führen (§ 6 Absatz 1 Nr. 1 SWFG).
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	22.
	Die Weiterbildungsmaßnahmen der Einrichtung sollen die Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie die gleichberechtigte Teilhabe von behinderten Menschen am Leben in der Gesellschaft fördern (§ 2 Absatz 2 Satz 2 SWFG).
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	23.
	Die Einrichtung muss eine qualifizierte berufliche Weiterbildung ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gewährleisten (§ 6 Absatz 1 Nr. 8 SWFG).
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	24.
	Die Einrichtung muss sich zur Offenlegung ihrer Weiterbildungsprogramme verpflichten (§ 6 Absatz 1 Nr. 9 SWFG).
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	25.
	Erklärung nur für Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung: 

Die Einrichtung soll auch solche Maßnahmen durchführen, die zu Abschlüssen nach Teil 2 Kapitel 2 (§§ 53ff.) des Berufsbildungsgesetzes, §§ 42 bis 42d der Handwerksordnung oder sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften führen (§ 6 Absatz 2 Nr. 1 SWFG).
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	26.
	Die Einrichtung darf innerhalb der letzten zwei Jahre keinen Abbruch einer Maßnahme der beruflichen Weiterbildung zu vertreten haben (§ 6 Absatz 2 Nr. 3 SWFG).
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	27.
	Die Einrichtung muss allen offen stehen. Die Teilnahme an Bildungsmaßnahmen der Einrichtung muss freigestellt sein; abweichend hiervon kann die Teilnahme an Bildungsmaßnahmen für besondere Zielgruppen und an Bildungsmaßnahmen, die zu einem Abschluss führen, von bestimmten bildungsbezogenen Teilnahmevoraussetzungen abhängig gemacht werden (§ 6 Absatz 1 Nr. 3 SWFG).
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	28.
	Nur für Betriebe und Unternehmen, die in eigenen Bildungsstätten berufliche Weiterbildung durchführen: 

Der Teilnahme von Personen, die nicht Angehörige des beantragenden Betriebes oder Unternehmens sind, ist gleichberechtigter Zugang zu gewähren (§ 6 Absatz 2 Nr. 3. SWFG).

Weiterbildungsangebote sind in geeigneter Weise frühestmöglich zu veröffentlichen. Sie dürfen sich nicht ausschließlich auf die Einarbeitung auf bestimmte betriebliche Arbeitsplätze oder interne Erfordernisse beschränken (§ 4 Nr. 5 der EinrichtungsVO).
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



Erklärung des Antragstellers

Die vorstehenden Angaben und beiliegenden Unterlagen sind richtig und vollständig, beigefügte Kopien stimmen mit dem jeweiligen Original überein. Nach Antragstellung eintretende Veränderungen werden unverzüglich mitgeteilt.

Der Antragsteller akzeptiert, dass im Zusammenhang mit der Antragsprüfung Vor-Ort-Prüfungen durch Mitarbeiter/innen der Prüfbehörde des Ministeriums für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes erfolgen kann.

_________________________          _____________________________________



Ort, Datum
                      rechtsverbindliche Unterschrift des Antragstellers

Hinweise

Nach § 5 Absatz 3 SWFG obliegt die Anerkennung von Einrichtungen, die überwiegend Maßnahmen im Bereich der beruflichen Weiterbildung durchführen, sowie ihrer Landesorganisationen dem Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft.

Die Entscheidung über die Anerkennung erfolgt nach erfolgter Prüfung des Antrags, der Herstellung der Einvernahme mit dem Ministerium für Bildung sowie nach Anhörung des Landesausschusses für Weiterbildung. Die Entscheidung ist dem Träger zuzustellen.

Anerkennungsbescheide werden im Amtsblatt des Saarlandes bekannt gemacht.

Gebühren können für den Bescheid erhoben werden, sofern keine Gebührenbefreiung vorliegt gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 4 des Gesetzes Nr. 800 über die Erhebung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren im Saarland vom 24. Juni 1964 in seiner jeweils geltenden Fassung.

Nach erfolgter staatlicher Anerkennung als Einrichtung oder Landesorganisation der beruflichen Weiterbildung darf gemäß § 7 Absatz 2 SWFG neben der Bezeichnung ein Zusatz geführt werden, der auf die staatliche Anerkennung gemäß § 5 SWFG hinweist.

Auf Antrag kann sodann gemäß § 6 Absatz 4 des Saarländischen Bildungsfreistellungsgesetzes (SBFG) die Befugnis erteilt werden, eigenständig Freistellungsbescheinigungen für berufliche Weiterbildungsveranstaltungen auszustellen, sofern diese den Kriterien der Freistellungsfähigkeit gemäß § 6 Absatz 2 SBFG entsprechen.

Für Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung Antrag weiterleiten an
	An

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft 

Referat E/3 – Weiterbildung und Qualifizierung, Interreg

Atrium – Haus der Wirtschaftsförderung 

Franz-Josef-Röder-Str. 17

66119 Saarbrücken
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Für Einrichtungen der allgemeinen Weiterbildung Antrag weiterleiten an

	An

Ministerium für Bildung 

Referat D 7 – Allgemeine und politische Weiterbildung 

Hohenzollernstraße 60

66117 Saarbrücken
	[image: image2.jpg]





� Die staatliche Anerkennung einer Landesorganisation erfordert den Nachweis der Rechtsfähigkeit, des demokratischen Aufbaus, der Unabhängigkeit und der Selbstverwaltung sowie die Mitgliedschaft mindestens zweier als staatlich anerkannter Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung. 





� Gfl. Nummer der Eintragung in das Vereins- oder Handelsregister des zuständigen Amtsgerichts.





� Sofern es sich um mehrere auf staatliche Anerkennungsfähigkeit hin zu prüfende Einrichtungen einer Landesorganisation handelt, ist jeweils ein eigener Antrag erforderlich gfl. auf besonderem Blatt ausführen.





�  Gfl. auf besonderem Blatt ausführen.


� Die unter Nr. 1 bis 28 aufgeführten Prüfkriterien und Nachweise beziehen sich ausschließlich auf die Antragstellung zur staatlichen Anerkennung von Einrichtungen. 


�  Darüber hinaus können weitere Unterlagen zur Prüfung der wirtschaftlichen Lage des Antragstellers angefordert werden. Das zuständige Ministerium ist berechtigt, vom Antragsteller auf dessen Kosten das Testat eines Wirtschaftsprüfers zu verlangen (§ 4 Nr. 1 und 4 der EinrichtungsVO).





� Vor Abschluss einer Teilnahmevereinbarung muss über Pläne, Kosten, Veranstaltungsleitung, Inhalts-, Arbeits-, Zeitplan, Zertifikat, Prüfungen, erforderliche Vorkenntnisse und andere wesentliche Teilnahmebedingungen schriftlich unterrichtet werden, z.B. durch Allgemeine Geschäftsbedingungen (§ 3 Buchstabe e) der EinrichtungsVO).





� Sofern die Einrichtung einer Landesorganisation angehört, ist eine Stellungnahme der Landesorganisation zum Antrag erforderlich. Die Stellungnahme hat innerhalb von zwei Monaten zu erfolgen (vgl. § 1 Absatz 2 der EinrichtungsVO).
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